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N utztiere, wie Rinder und 
Schafe, können bei Berührung 
von Metallteilen mit dem Maul 

Differenzspannungen gegen den Boden 
ausgesetzt sein.[1] Ab einer Diffe-
renz-Wechselspannung von 1  V oder 
bei Gleichspannung ab etwa 1,4  V kön-
nen Körperströme von 1 bis 2  mA auf-
treten, welche die Tiere auch wahrneh-
men können. Die Tiere greifen diese 
Spannung in den meisten Fällen zwi-
schen leitfähigen Einrichtungen wie 
Futterkrippen, Tränken, Melkmaschi-
nen und Betonböden mit blossen Kör-
perteilen ab. Rinder beispielsweise 
berühren die metallischen Einrichtun-
gen mit dem Maul und stehen gleich-
zeitig mit den Klauen auf dem nassen, 
leitfähigen Stallboden oder im Melk-
stand. 

Bei Differenz-Wechselspannungen 
unter 1  V konnten bei zahlreichen 
durchgeführten Studien keine Befind-
lichkeitsstörungen bei Nutztieren fest-
gestellt werden.[1]

Streuströme, die in Schutz- oder Erd-
leitern und leitfähigen Teilen fliessen, 
können von den Tieren nicht wahrge-
nommen werden. Auch lassen sich 
gesundheitliche Beeinträchtigungen 
durch solche Streuströme alleine nicht 
begründen.

Bei korrekter Auslegung und In stal-
lation des Potenzialausgleichs gemäss 
NIN [3] erreichen Differenzspannun-
gen Werte von nur einigen Millivolt. 
Die Streuströme fliessen in einem sol-
chen korrekt ausgeführten Erdungs-
system hauptsächlich durch metalli-
sche Leiter ab, z. B. durch verbundene 
Bewehrungsstähle. Differenz-Wech-
selspannungen im Volt-Bereich treten 
nur im Erdschlussfall oder bei einem 

fehlenden, unterbrochenen oder 
ungenügenden Poten zialausgleich 
auf.

Differenz-Wechselspannungen über 
1  V können mit einem niederohmigen 
Multimeter nach EN 61010 festgestellt 
werden. Die Vorgehensweise wird in [1] 
beschrieben (siehe auch [9], [10]).

Allgemeine Regeln
Für die Sicherheit von Mensch und Tier 
ist es zunächst unerlässlich, dass die 
Installationskontrollen nach NIN [3] 
periodisch und systematisch nach 
Erneuerungen und Änderungen an  
den Niederspannungs-Installationen 
durchgeführt werden. Dabei werden 
auch die Erdung und die Wirksamkeit 
des Potenzialausgleichs geprüft. Der 
Nachweis der Sicherheit mittels eines 
Sicherheitsnachweises wird in Art. 35 + 
36 NIV [2] gefordert.

Grundlegende Anforderungen an die 
Installationen für «Landwirtschaftli-
che Betriebsstätten» ergeben sich aus 
dem Abschnitt 7.05 der NIN [3].

Abhilfemassnahmen
Besteht der Verdacht auf Installations-
mängel oder werden für Tiere abgreif-
bare Differenz-Wechselspannungen 
über 1  V festgestellt, so ist zunächst zu 
überprüfen, ob die Installation gemäss 
den in Abschnitt 2 genannten Normen 
(Vorschriften) ausgeführt und kontrol-
liert worden ist (NIV [2] und NIN [3]). 
Im Weiteren ist eine Installationskon-
trolle zu veranlassen. Dabei müssen 
eine Erdungsmessung und eine Über-
prüfung der Wirksamkeit des Poten-
zialausgleichs im Bereich, wo sich die 
Tiere aufhalten, durchgeführt werden.

Die Inhaber einer Installationsbe-

willigung und einer Kontrollbewilli-
gung sind abrufbar auf:   
verzeichnisse.esti.ch/de/aikb. 

Wird festgestellt, dass alle Installa-
tionen normgerecht ausgeführt wor-
den sind und die Installationskon-
trolle keine eindeutigen Resultate 
liefert, so ist die Ursache durch eine 
kontrollberechtigte Person nach NIV 
Art. 27 [2] mit weiteren Messungen 
abzuklären.

Je nach Feststellungen müssen fol-
gende Massnahmen ergriffen werden:

 zWeitere Verstärkung des Erdungs-
systems und des Potenzialausgleichs 
durch Verbindung aller berührbaren, 
leitfähigen Teile mit dem Erdungs-
system (enge Vermaschung).

 z Einzelne Massnahmen gemäss den 
Ausführungen in Abschnitt 4.

Achtung: Änderungen an Niederspan-
nungsinstallationen (inkl. Erdungssys-
tem) sind Installationsarbeiten. Um 

Vermeidung störender Differenzspannungen in Nutztierställen | Diese Mittei-
lung beschreibt, wie das Auftreten von Differenzspannungen durch fachmän-
nisch und korrekt ausgeführte Installationen vermieden werden kann. Mass-
nahmen werden vorgestellt, die in neuen und bestehenden landwirtschaftlichen 
Nutztierställen ergriffen werden müssen, falls störende Differenzspannungen 
festgestellt werden.
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Installationsarbeiten ausführen zu 
dürfen, ist gemäss Art. 6 NIV [2] eine 
entsprechende Installationsbewilli-
gung des eidgenössischen Starkstro-
minspektorats ESTI erforderlich.

Aus Sicherheitsüberlegungen sind 
folgende Änderungen an der Hausins-
tallation und Blitzschutzsystemen 
nicht zulässig:

 z Erdungsauftrennungen, der Einbau 
von Trennfunkenstrecken

 z die Bildung einer galvanischen Insel
Können die Differenz-Wechselspan-
nungen nicht unter 1  V gehalten wer-
den, ist es zulässig, in bestehenden Ins-
tallationen (erstellt vor 2015) die Art der 
Erdverbindung vom System TN zum 
System TT zu ändern. Wird jedoch das 
System TT gewählt, muss die gesamte 
NS-Installation zu 100% mit Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen ausgestat-
tet sein.

Aufgrund der bestehenden Erfah-
rungen können Differenzspannungen 
jedoch ohne solche Änderungen an der 
Hausinstallation unter 1  V gehalten 
werden. Im Falle eines Erdschlusses 
oder eines Blitzeinschlags können sol-
che Änderungen unter Umständen zu 
einer zusätzlichen Gefährdung von 
Mensch und Tier führen und sind des-
halb zu vermeiden.

Bau neuer Nutztierställe
Um die Differenzspannungen niedrig 
zu halten, müssen folgende Grundsätze 
beachtet werden:

 z Als Art der Erdverbindung muss das 
System TN-S (NIN Ziff. 3.1.2.2.1 [3]) 
gewählt werden.

 zDas Erdungssystem soll nach NIN 
[3], SNG 483755 [6], vermascht und 
mit Fundamenterder nach SNR 
464113 [7] ausgeführt werden. Ge-
bäude-Blitzschutzableitungen sind 
auch daran anzuschliessen.[8]. Es 
sind ausreichend viele Anschluss-
stellen für die Erdung von berührba-
ren, leitfähigen Teilen und von Ge-
häusen der stationären elektrischen 
Verbraucheranlagen vorzusehen. 

 z Im Standbereich der Nutztiere müs-
sen alle berührbaren und leitfähi-
gen Teile mit der gemeinsamen 
Erdung und somit mit dem Schutz-
leiter (PE) verbunden werden (vgl. 
Zusätzlicher Schutz-Potenzialaus-
gleich ZsPA, NIN Ziff. 7.5.4.1.5.2 [3]). 
Weiter sollte in diesen Bereichen ein 
«Erdungsgitter» (Metallgitter in der 
Standfläche der Tiere) in Betonbö-

den eingelegt werden, welches 
ebenfalls mit der Erdung verbunden 
wird.[7]

 z Insbesondere können beim Betrieb 
von drehzahlgeregelten elektrischen 
Geräten und Maschinen im Stallbe-
reich zusätzliche Schutzleiter erfor-
derlich sein (NIN Ziff. 5.4.3.7 [3] / SN 
EN 60204-1 Ziff. 8.2.8 [8]). Damit 

wird verhindert, dass auch im Fre-
quenzbereich der entstehenden 
Oberschwingungen keine abgreifba-
ren Differenzspannungen über 1  V 
entstehen können. In Betracht fallen 
hier vor allem Frequenzumrichter, 
geregelte Antriebe für Melkanlagen, 
Vakuumpumpen, Fütterungs- und 
Förderungsanlagen, Gebläse, Pum-B
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Komponenten eines Erdungssystems in einem Stall.

Erdungssystem in einem Stall. A: Verbindung bei Ställen, die über 15 m lang sind,  

B:  ringförmig angeordneter Fundamenterder,  

LPS: Anschlussstelle für Blitzschutzsystem (Lightning Protection System).

1 Anschlussleitung Elektro (Netzbetreberin)

2 Erdungsleitung zum Fundamenterder

3 Haupterdungsschiene (Potenzialauslgeichsschiene)

4 Ortswasserleitung, metallisch

5 Fundamenterder (Bewehrung oder spezieller Leiter)

6 Verbindung zu Ableitung LPS (Dachwasserfallrohr)

7 PA zu Bewehrung Schwemmkanal

8 PA unter verschiedenen Bewehrungen

9 Bewehrung Liegeflächen, in PA integrieren

10 Bewehrung Schwemmkanal, in PA integrieren

11 Melkanlage, Melkstand, in PA integrieren

12 Fangleitungen LPS

(PA = Potenzialausgleich)
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pen, Photovoltaikanlagen sowie Lüf-
tungs- und Klimaanlagen.

 z Eine Verbindung zwischen dem 
PEN-Leiter (bzw. Erdungsleiter) der 
Anschlussleitung und dem Erdungs-
system soll nur an einer Stelle vorge-
sehen werden (zentraler Erdungs-
punkt ZEP). Diese Verbindung wird 
in der Regel beim Hauptverteiler 
nach der Gebäudeeinführung (NIN 
Ziff . 4.4.4.4.6.2 [3]) gemacht. Der 
Hauptverteiler soll an der Periphe-
rie, ausserhalb des Aufenthaltsbe-
reichs der Nutztiere, angeordnet 
werden.

 z Bei hohen Erdausgleichsströmen 
zwischen der Stallerdung und dem 

Erdungssystem einer benachbarten 
Starkstromanlage, die zu Diff e-
renz-Wechselspannungen über 1  V 
im Aussenbereich des Nutztierstalls 
führen kann (z.B. an metallischen 
Abschrankungen, Toren, Tränken), 
müssen vom Betriebsinhaber der 
Drittanlage weitere geeignete Mass-
nahmen zum Potenzialausgleich 
bzw. Verhinderung der Diff erenz-
spannungen getroff en werden.
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